
EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Kalium-Natriumcumolsulfonat Lösung 40% Druckdatum: 12. February 2026

Aktuelle Version: 2.2, erstellt am: 30.09.2025 Ersetzte Version: 2.1, erstellt am: 25.08.2025
Region: DE

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname
Kalium-Natriumcumolsulfonat Lösung 40%

UFI-Nummer
2806-UAJU-X00P-MAD8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird

Verwendungsbeschränkungen:
Für dieses Produkt gelten Verwendungsbeschränkungen nach VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006
ANHANG XVII (siehe Abschnitt 15).

Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Industrielle / gewerbliche Anwendung
Lösungsvermittler
Rohstoff für Wasch- und Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden. 
Nahrungsmittel, Getränke und Futtermittel.

Lieferant
SysKem Chemie GmbH
Rosenthalstrasse 22
42369 Wuppertal

Telefon-Nummer +49 (0) 202-317559-0
Email info@syskem.de

Email-Adresse der sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist
info@syskem.de

1.4. Notrufnummer

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg, Tel. +49 761 19240. 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse

und -kategorie
Gefahren-
hinweis 

3.3 Schwere Augenschädigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHS07

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Zusätzliche Angaben:
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine synthetischen Polymermikropartikel > 0,01% enthalten.

2.3. Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

Endokrinschädliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % oder mehr, die gemäß
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Seite 2 von 15



EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Kalium-Natriumcumolsulfonat Lösung 40% Druckdatum: 12. February 2026

Aktuelle Version: 2.2, erstellt am: 30.09.2025 Ersetzte Version: 2.1, erstellt am: 25.08.2025
Region: DE

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Beschreibung
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 15763-76-5
EINECS: 239-854-6
Reg.nr.: 01-2119489411-37

Natrium-p-cumolsulfonat
Alternative CAS-Nummer: 28348-53-0

Eye Irrit. 2, H319 ≥10-<25%

CAS: 164524-02-1
Reg.nr.: 01-2119489427-24

Kalium-p-cumolsulfonat Eye Irrit. 2, H319 ≥10-<25%

SVHC
Diese Zubereitung enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von
≥ 0,1 % gemäß VO (EG) 1907/2006, Artikel 57.

Zusätzliche Hinweise: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Haut mit Wasser und Seife abwaschen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. 
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Hinweise für den Arzt
Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel:
Keine Daten vorhanden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Schwefeloxide (SOx)
organische Zersetzungsprodukte

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen. 
Ungeschützte Personen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit viel Wasser verdünnen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern.
Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Handhabung: 
Kälteempfindlich

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: 
Nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Behälter dicht geschlossen halten.

Empfohlene Lagertemperatur:
5 bis 40 °C

Lagerklasse:
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten 
(TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 
-

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten.

DNEL-Werte
15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat
Oral
Dermal

Inhalativ

DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)

3,8 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
191 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
68,1 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
0,096 mg/cm2 (chronisch - lokale Wirkungen)
0,048 mg/cm2 (chronisch - lokale Wirkungen)
37,4 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)
6,6 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)

164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat
Oral
Dermal

Inhalativ

DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevölkerung)

3,8 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
191 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
68,1 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen)
0,096 mg/cm2 (chronisch - lokale Wirkungen)
0,048 mg/cm2 (chronisch - lokale Wirkungen)
37,4 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)
6,6 mg/m3 (chronisch - systemische Wirkungen)

PNEC-Werte 
15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat
PNEC aqua

PNEC
PNEC
PNEC sediment

0,1 mg/l (Süßwasser)
0,01 mg/l (Meerwasser)
100 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)
0,016 mg/kg dw (Boden)
0,372 mg/kg (Süßwasser)
0,0372 mg/kg (Meerwasser)

164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat
PNEC aqua

PNEC
PNEC
PNEC sediment

0,1 mg/l (Süßwasser)
0,01 mg/l (Meerwasser)
100 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)
0,016 mg/kg dw (Boden)
0,372 mg/kg (Süßwasser)
0,0372 mg/kg (Meerwasser)

Zusätzliche Hinweise: 
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschließende Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prüfen.

Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Angaben des Schutzhandschuh-Herstellers zu Durchlässigkeit und Durchbruchzeiten sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer) beachten.
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden.
Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk mit ≥ 0,7 mm Schichtdicke, (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend über 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374)
Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Nitrilkautschuk, empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm, Durchbruchszeit: ≥ 30 Min.

Körperschutz: 
Arbeitsschutzkleidung
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand flüssig
Farbe gelb
Geruch: mild
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: ~5 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich > 100 °C
Entzündbarkeit Nicht anwendbar.
Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

Flammpunkt: Nicht anwendbar
Zündtemperatur Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
PH-Wert: 6,5 – 9,5 (20 g/l bei 20 °C)
Viskosität:

Kinematische Viskosität Nicht bestimmt.
Dynamisch: ca. 15 mPas bei 25 °C

Löslichkeit
Wasser: vollständig mischbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht anwendbar für Mischungen.
Dampfdruck: < 0,1 hPa bei 20 °C
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte bei 20 °C: 1,15 g/cm3
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.

Partikeleigenschaften Nicht relevant (flüssig)

9.2. Sonstige Angaben

Aussehen:
Form: flüssig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff entfällt
Entzündbare Gase entfällt
Aerosole entfällt
Oxidierende Gase entfällt
Gase unter Druck entfällt
Entzündbare Flüssigkeiten entfällt
Entzündbare Feststoffe entfällt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt
Pyrophore Flüssigkeiten entfällt
Pyrophore Feststoffe entfällt
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit entfällt
Wasser entzündbare Gase entwickeln
Oxidierende Flüssigkeiten entfällt
Oxidierende Feststoffe entfällt
Organische Peroxide entfällt
Organische Peroxide entfällt
Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische entfällt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und entfällt
Erzeugnisse mit Explosivstoff
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren
Starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei thermischer Zersetzung können verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhängt.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Schwefeloxide (SOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat
Oral
Dermal

LD50
LD50

>5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
> 2000 mg/kg (Kaninchen)

164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat
Oral
Dermal

LD50
LD50

>5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
> 2000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Keimzell-Mutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Das Produkt hat keine mutagene Aktivität (Ames-Test).

Zusätzliche toxikologische Hinweise:
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien gemäß CLP.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aquatische Toxizität:
15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat
LC 50 / 96 h 
EC 50 / 48 h 
EC 50 / 72 h 

>100 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
>100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat
LC 50 / 96 h 
EC 50 / 48 h 
EC 50 / 72 h 
EC 50 / 2 h

>100 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
>100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
>1.000 mg/l (Belebtschlamm (Methode OECD 209))

 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

CAS: 164524-02-1 Kalium-p-cumolsulfonat
Biologische Abbaubarkeit >60 % (OECD 301 B)

CAS: 15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat
Biologische Abbaubarkeit >60 % (OECD 301 B)
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12.3. Bioakkumulationspotential

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:  Nicht anwendbar.
vPvB:  Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 schwach wassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:
Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder
deponieren.

Abfallschlüsselnummer:
Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen
Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen: 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:
Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Entfällt.

14.2. Ordnungsgemäße Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Entfällt.

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Entfällt.

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Entfällt.
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14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:
Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

UN "Model Regulation":
Entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII 
Beschränkungsbedingungen: 3

Verordnung (EU) Nr. 649/2012
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeräten – Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148
Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 
(Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
UBA-Kenn-Nummer(n): 1366 / 8785

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Internationale Bestandsverzeichnisse
TSCA (Toxic Substances Control Act)
Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten
Canadian Domestic Substances List (DSL)
Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)
Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten
Korean Existing Chemical Inventory (KECI)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.
Japan - Existing Chemical Substances (ENCS)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

VOCV (CH)
0,00 %

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der
Verordnung (EU) 2020/878.

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:
Informationen vom Produzenten/Vorlieferanten

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze
H319 Verursacht schwere Augenreizung

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008.

Datenblatt ausstellender Bereich:
SysKem Chemie GmbH
Abt. Produktsicherheit
Telefon-Nummer +49 (0) 0202-317559-0

Schulungshinweise:
Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisungen (TRGS 555).
Die Unterweisungen müssen vor Beginn der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.

Gründe für Änderungen:
Abschnitt 2
Abschnitt 5
Abschnitt 8
Abschnitt 10
Abschnitt 15
Abschnitt 16
Redaktionelle Änderungen
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Abkürzungen und Akronyme
Abkürzung Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-

gation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf Binnenwasserstraßen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
Schlüssel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, 
siehe IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration
eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um
50 % ändert

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System
zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher
Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen)

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorge-
gebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)

VOC Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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